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PlanungBestand
Planzeichnung Verfahrensvermerke

Der Gemeinderat von Kr n hat in der Sitzung vom .............................. die 19. Änderung des
Flöchennutzungsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am ..................... üffentlich
bekannt gemacht.

Die fr hzeitige ßffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB mit üffentlicher Darlegung und
Anhürung f r den Vorentwurf der Flöchennutzungsplanönderung sowie die fr hzeitige
Behürdenbeteiligung gemöä § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Fassung vom 12.09.2023 in der Zeit
vom .................... bis .................... durchgef hrt.

Die W rdigung der eingegangenen Stellungnahmen und der Billigungs- und
Auslegungsbeschluss erfolgten am ..........................

Der Entwurf der Flöchennutzungsplanönderung mit Begr ndung in der Fassung vom ..............
wurde gemöä § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ....................... bis ............... üffentlich ausgelegt.
Gleichzeitig wurde die Behürdenbeteiligung gemöä § 4 Abs. 2 BauGB durchgef hrt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom ........................... ber die vorgebrachten Bedenken
und Anregungen gemöä § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen.

Die Gemeinde Kr n hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ...................... die
Flöchennutzungsplanönderung in der Fassung vom .......................... festgestellt.

Gemeinde Kr n, den .............................

_______________________
Thomas Schwarzenberger
Erster B rgermeister                                                            Siegel

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat die Flöchennutzungsplanönderung mit Bescheid
vom ............................ AZ ....................... gemöä § 6 BauGB genehmigt.

Ausgefertigt
Gemeinde Kr n, den .............................

_______________________
Thomas Schwarzenberger
Erster B rgermeister                                                            Siegel

Die Erteilung der Genehmigung der Flöchennutzungsplanönderung wurde am  ..........................
gemöä § 6 Abs. 5 BauGB orts blich bekannt gemacht.

Die 19. Flöchennutzungsplanönderung ist damit wirksam.

Gemeinde Kr n, den .............................

________________________
Thomas Schwarzenberger
Erster B rgermeister                                                            Siegel

Gemeinde Kr n
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

19. Änderung des Fl chennutzungsplans
im Bereich des Sondergebiets
"Hotel Kranzbach"
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Energiezentrale
Hotel Kranzbach

= Geltungsbereich der 11. Änderung des Flöchennutzungsplans, in der das Gebiet um Hotel
Kranzbach erstmalig berplant wurde

Zeichenerklörung

= Geltungsbereich der vorliegenden 19. Änderung des Flöchennutzungsplans

SO

= Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Energiezentrale Hotel Kranzbach"SO Energiezentrale
Hotel Kranzbach
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